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Ländereigene Fortbildung 2024 

in Justizakademie des Landes Brandenburg 

 

Vermögensabschöpfung II: Vertiefung 
am 19.03.2024 

 

Inhalt: • Die erweiterte und die selbständige Einziehung, §§ 73a, 76a StGB 

• Intensivierung: Die Einziehung bei Anderen, § 73b StGB 

• Einziehung bei „Finanzagenten“ und in Geldwäscheverfahren 

• Entschädigung Tatverletzter in objektiven Verfahren 

• Detailfragen zur praktischen Umsetzung der Entschädigungsverfahren  

• Die Insolvenzantragsbefugnis der Staatsanwaltschaft 

• Folgen der Insolvenzeröffnung für die Sicherungsmaßnahmen und die 

Einziehungsanordnung  

• Unterbliebene Einziehungsanordnungen 

• Einziehung im Rahmen einer Gesamtstrafenbildung 

• Vermögensabschöpfung im Ausland 

• Vermögensabschöpfung bei Jugendlichen und Heranwachsenden 

• Aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung 

• Besprechung von Einzelfällen und Sonderfragen 

 

 

Zeit: 19. März 2024 (Dienstag)                                                     9:00 bis 16:00 Uhr 

mit Mittagspause von 12.30 – 13.30 Uhr und kürzeren Pausen 

 

Zielgruppe: Strafrichterinnen und Strafrichter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

Amtsanwältinnen und Amtsanwälte sowie Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

 

Referent: Hochschullehrer Dipl.-Rechtspfleger (FH) Peter S a v i n i  

Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern,  

Fachbereich Rechtspflege 

 

Hinweis: Diese als Aufbauveranstaltung konzipierte Fortbildung richtet sich insbesondere 
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an Interessentinnen und Interessenten, die bereits am Grundlagenkurs zur 

Vermögensabschöpfung teilgenommen haben, sei es am Vortag (18. März 2024) 

oder zu einem früheren Zeitpunkt. 

 

Ort: Justizakademie des Landes Brandenburg, Schillerstr. 6, 15711 Königs 

Wusterhausen 

 
 

 


